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A. Bekanntmachungen des Landkrei-
ses Emsland

408 Allgemeinverfügung des Landkreises Ems-
land zur Umsetzung der Nachweispflicht ei-
nes Masernschutzes in bestimmten Ein-
richtungen nach § 20 Abs. 8, 9 IfSG an das
Gesundheitsamt des Landkreis Emsland

Der Landkreis Emsland erlässt gemäß § 16 Absatz 1 Satz 1 IfSGi

i. V. m. §§ 2 Abs. 1 Nr. 2, 3 Absatz 1 Nummer 1 Niedersächsisches
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGDii) zur
Umsetzung des § 20 Abs. 8, 9 IfSG folgende Allgemeinverfügung:

1. Die Leitungen von Gemeinschaftseinrichtungen nach § 33
Nr. 1 – 3 IfSG oder von Einrichtungen nach § 23 Abs. 3
S. 1 IfSG, § 33 Nr. 1 – 4 IfSG oder § 36 Abs. 1 Nr. 4 IfSG
sind verpflichtet, an das Gesundheitsamt des Landkreises
Emsland eine Benachrichtigung über Personen nach § 20
Absatz 9 Satz 2, 5 IfSG über das digitale Meldeportal
www.mebi-niedersachsen.de durchzuführen, sofern sich de-
ren Betriebsstätte bzw. Betriebsstätten im Bezirk des Gesund-
heitsamtes des Landkreises Emsland befinden.

 Die Meldung kann nachträglich bearbeitet und auch seitens
der Einrichtungsleitung in Zusammenhang mit einer kurzen
Stellungnahme für erledigt erklärt werden. Eine Meldung per
E-Mail ist nicht möglich.

2. Die Meldungen nach Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung
haben gemäß § 20 Abs. 9 IfSG unverzüglich zu erfolgen.
„Unverzüglich“ bedeutet ohne schuldhafte Verzögerung
seitens der Einrichtungsleitung.

3. Die Leitungen von Einrichtungen aus Ziffer 1 dieser Allge-
meinverfügung sind gemäß § 20 Abs. 9 IfSG verpflichtet,
Änderungen an bereits erfolgten Meldungen vorzunehmen,
wenn ihnen Kenntnisse vorliegen, die sich auf das Verfahren
beim Gesundheitsamt auswirken können.

4. Diese Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffent-
lichung als bekanntgegeben.

5. Diese Allgemeinverfügung ist gem. § 16 Abs. 8 IfSG sofort
vollziehbar.

Begründung:

Mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nach § 20 IfSG kann im
Land Niedersachsen flächendeckend durch eine einheitliche Vor-
gehensweise die Umsetzung der Nachweispflicht eines Masern-
schutzes in bestimmten Einrichtungen sichergestellt werden.
Gleichzeitig ist die Aufrechterhaltung der gesundheitlichen und
pflegerischen Versorgung sowie die Beschulung und Betreuung
von Kindern und Jugendlichen in allen Bereichen ein wichtiges
Ziel, welches sicherzustellen ist.

Nach der gesetzlich verpflichtenden Meldung von nicht immuni-
sierten Betreuten und Mitarbeitenden der Einrichtungen nach § 20
Abs. 8, 9 IfSG ist die Einschätzung der Versorgungs-, Beschu-
lungs- und Betreuungsgefährdung durch das Gesundheitsamt als
Grundlage für Anordnungen erforderlich.
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Wenn an Schulen und in Kindertageseinrichtungen sowie Kinder-
tagespflegestellen die Nachweise nicht vor Beginn der Sommer-
ferien / Schließzeiten 2022 angefordert wurden, müssen die Vor-
lage und Kontrolle der Nachweise und die Meldung an das Ge-
sundheitsamt so bald wie möglich nach Ferienende / Ende der
Schließzeiten nachgeholt werden.

Bekanntmachungshinweis

Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung
als bekanntgegeben (§ 41 Abs. 4 S. 4 Verwaltungsverfahrens-
gesetz (VwVfGiii)).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht
erhoben werden. Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht, in
dessen Bezirk die Klägerin oder der Kläger ihren oder seinen
Wohnsitz hat, zu erheben. Die Klage hat gemäß § 16 Abs. 8
Infektionsschutzgesetz keine aufschiebende Wirkung.

Auf Antrag kann das Verwaltungsgericht, in dessen Bezirk die
Klägerin oder der Kläger ihren oder seinen Wohnsitz hat, nach
§ 80 Abs. 5 VwGO die aufschiebende Wirkung der Klage anord-
nen.

Meppen, 05.10.2022

LANDKREIS EMSLAND

Marc-André Burgdorf
Landrat

__________________________________
i  Infektionsschutzgesetz (IfSG) in der Fassung v. 20.07.2000

(BGBl. I S. 1045),
ii  Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesund-

heitsdienst (NGöGD) in der Fassung v. 24.03.2006 (Nds.
GVBl. S. 178),

iii.  Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) v. 23.01.2003 (BGBl. I.
S. 102)

in den jeweils gültigen Fassungen.

--------------------------------------------------

409 Allgemeinverfügung des Landkreises Ems-
land zur Verpflichtung des Anbietens von
Testungen auf eine Infektion mit dem
Corona-Virus SARS-CoV-2 nach § 3 Nieder-
sächsische Corona-Verordnung für den Be-
such von Heimen nach § 2 Abs. 2 Nds. Ge-
setz über unterstützende Wohnformen
(NuWG) durch die Einrichtungen

Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung hat aufgrund des § 32 Satz 1 des Infektionsschutz-
gesetzes (IfSG) in Verbindung mit § 3 Nr. 1 der (niedersäch-
sischen) Subdelegationsverordnung die Niedersächsische Ver-
ordnung über Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des
Corona-Virus SARS-CoV-2 (Niedersächsische Corona-Verord-
nung) vom 30. September 2022 erlassen. Ziel der Niedersäch-
sischen Corona-Verordnung ist, ergänzend zu den bundesrecht-
lich geregelten Schutzmaßnahmen nach § 28 b Abs. 1 IfSG auf
der Grundlage des § 28 Abs. 1 Sätze 1 und 2 und des § 28 b IfSG
mit Wirkung vom 01.10.2022 weitere notwendige Schutzmaßnah-
men zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten
zu treffen. Weitergehende Schutzmaßnahmen der Kommunen auf
der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes bleiben unberührt.

Gemäß § 35 Abs. 1 Satz 7 Nr. 2 Buchst. b in Verbindung mit § 16
Absatz 1 IfSG wird folgende Allgemeinverfügung als landesspe-
zifische Vorgabe erlassen:

In der Zeit bis zum 07. April 2023 sind

Heime nach § 2 Abs. 2 des Niedersächsischen Gesetzes über
unterstützende Wohnformen (NuWG) verpflichtet, Testungen auf
eine Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 nach § 3 der
Niedersächsischen Verordnung über Schutzmaßnahmen gegen
die Verbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 und dessen Vari-
anten (Niedersächsische Corona-Verordnung) vom 30. Septem-
ber 2022 im Rahmen eines einrichtungsspezifischen Testkonzep-
tes für alle Besucherinnen, Besucher und Dritte, die die Einrich-
tung betreten wollen, anzubieten.

Begründung:

Nach § 28 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Halbsatz 1 Buchst. b IfSG sind
Besucherinnen und Besucher von Heimen nach § 2 Abs. 2 NuWG
sowie Dritte verpflichtet, sich vor oder bei dem Betreten der Ein-
richtung testen zu lassen. Diese Regelung dient insbesondere
dem Schutz der vulnerablen Gruppen, die im Falle einer Infektion
nach den Erkenntnissen des RKI in besonderem Maße von be-
sonders schweren Krankheitsverläufen bedroht sind. Gleichzeitig
gilt es, auch bei dieser Schutzmaßnahme dem verfassungsrecht-
lichen Übermaßverbot Rechnung zu tragen und das Recht auf
Soziale Teilhabe der Bewohnerinnen und Bewohner der Einrich-
tungen uneingeschränkt sicherzustellen. Daher hatten die vorhe-
rigen Niedersächsischen Corona-Verordnungen eine Verpflich-
tung der Heime nach § 2 Abs. 2 NuWG geregelt, für alle Besuche-
rinnen, Besucher und Dritte Testungen anzubieten. Mit der Ände-
rung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 16.09.2022 ist
eine solche Regelung im Verordnungswege durch das Land aus
rechtstechnischen Gründen nicht mehr möglich.

Gleichzeitig regelt § 35 Abs. 1 Satz 7 Nr. 2 Buchst. b IfSG, dass
sicherzustellen ist, dass Gäste und Besucher solcher Einrichtun-
gen gemäß dem einrichtungsspezifischen Testkonzept und unter
Berücksichtigung landesspezifischer Vorgaben getestet sind. Das
Recht auf Soziale Teilhabe der Bewohnerinnen und Bewohner
umfasst das Recht und die tatsächliche Möglichkeit, regelmäßig
Besuch zu empfangen. Dieses Recht läuft ins Leere, wenn Besu-
che aus tatsächlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar er-
schwert sind, weil für Besucherinnen, Besucher und Gäste keine
adäquate Testmöglichkeit erreichbar ist. Dabei ist auch der
Grundsatz zu beachten, dass nach §§ 28 a Abs. 2 Satz 2, 28 b
Abs. 5 Satz 4 IfSG bei allen Schutzmaßnahmen ein Mindestmaß
an sozialen Kontakten gewährleistet bleiben muss und Schutz-
maßnahmen nicht zur vollständigen Isolation von einzelnen Per-
sonen oder einzelner Gruppen führen dürfen.

Die mit dieser Allgemeinverfügung angeordnete Maßnahme ist
eine landesspezifische Vorgabe, die sowohl die Rechte einer
besonders vulnerablen Gruppe gewährleistet als auch den
Schutzzweck des Infektionsschutzgesetzes und der Niedersäch-
sischen Corona-Verordnung nicht gefährdet.

Die Allgemeinverfügung ist verhältnismäßig und setzt lediglich
eine bisher getroffene Regelung inhaltsgleich in einer rechtstech-
nisch anderen Weise fort.

Bekanntmachungshinweis

Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung
als bekanntgegeben (§ 41 Abs. 4 S. 4 Verwaltungsverfahrens-
gesetz (VwVfGi)).



Amtsblatt des LK EL Nr. 44/2022 vom 12.10.2022

413

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht
erhoben werden. Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht, in
dessen Bezirk die Klägerin oder der Kläger ihren oder seinen
Wohnsitz hat, zu erheben. Die Klage hat gemäß § 16 Abs. 8
Infektionsschutzgesetz keine aufschiebende Wirkung.

Meppen, 11.10.2022

LANDKREIS EMSLAND

Marc-André Burgdorf
Landrat

__________________________________

i  Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) v. 23.01.2003 (BGBl. I.
S. 102)

in der jeweils gültigen Fassung.

--------------------------------------------------
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